
Stellungnahm
e der D

eutschen G
esellschaft für H

N
O

-H
eilkunde, K

opf- und H
als-C

hirurgie (D
G

H
N

O
-K

H
C

) 

zum
 K

H
A
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N
am

e des Verbandes: D
eutschen G

esellschaft für H
N

O
-H

eilkunde, K
opf- und H

als-C
hirurgie (D

G
H

N
O

-K
H

C
) 

D
atum

:  Stand: 21.8.25 

N
r im

 
Entw

. 
Vor-
schrift 

Stichw
ort 

Stellungnahm
e 

 
 

 
A

rt. 1: Ä
nderungen des Fünften B

uches Sozialgesetzbuch 
1 

§ 109 
Anpassung der Ausnahm

e für den Abschluss 
eines Versorgungsvertrags trotz N

ichterfüllung 
der Q

ualitätskriterien  

 

2 
§ 135d 
 

- 
Streichung Ü

bergangsregelung in § 135d 
Abs. 3 S. 3 SG

B V zur Veröffentlichung von 
Leistungsgruppen im

 Bundes-Klinik-Atlas 
- 

Folgeanpassung aufgrund der Streichung 
der LG

 N
otfallm

edizin 

 

3 
§ 135e 

- 
Streichung Frist Erlass und Inkrafttreten 
LG

-R
VO

 
- 

finanzielle und organisatorische 
U

nterstützung der Patientenvertretung im
 

Leistungsgruppen-Ausschuss 
- 

Vereinheitlichung R
egelungen zu 

Kooperationsm
öglichkeiten von 

Fachkrankenhäusern 
- 

Sonderregelung für Tages- und 
N

achtkliniken (Erfüllung zeitlicher Vorgaben 
nur zu jew

. Betriebszeiten) 

          



N
r im

 
Entw

. 
Vor-
schrift 

Stichw
ort 

Stellungnahm
e 

- 
Vollzeitäquivalent: Anpassung 
anrechenbare Stundenanzahl von 40 auf 
38,5  

- 
Anpassung B

erücksichtigung B
elegärzte 

(voller vertragsärztlicher 
Versorgungsauftrag) 

- 
Streichung eines Verw

eises (entfallen) 

D
ie D

G
H

N
O

-KH
C

 befürw
ortet, dass unter den genannten Bedingungen das 

Belegarzt-System
 in das Versorgungskonzept integriert w

erden kann (siehe 
Kom

m
entar unten). Ein Belegarzt gilt dann in den Leistungsgruppen w

ie ein 
angestellter Arzt des Krankenhauses. 
In der Verbändeanhörung am

 21.8.25 kam
 die Vorstellung auf, dass eine 

Belegabteilung auch m
it 2 VK-Ärzten statt ansonsten 3 VK-Ärzten w

ie in der 
klassischen Leistungsgruppen  betrieben w

erden kann.  
Für die LG

 50 (H
N

O
) und 51 (C

ochlea Im
plantate) sind jew

eils 3 VK-Ärzte 
vorgesehen, um

 die 24/7-Versorgung zu erm
öglichen. D

ieser 
Personalstam

m
 m

uss auch für Belegabteilungen für die 24/7-Versorgung 
festgeschrieben sein, da auch und gerade dort N

otfälle (Tonsillektom
ie-

N
achblutung etc.) an stationären Patienten in Belegabteilungen in gleicher 

W
eise w

ie in klassisch stationären Einrichtungen auftreten können und 
versorgt w

erden m
üssen.   

 Kom
m

entar unter bbb, siehe Seite 76: 
U

m
 die belegärztliche Versorgung zu sichern, w

ird klargestellt, dass in einer ausgew
iese- 

nen Belegabteilung an Stelle eines Vollzeitäquivalentes auch ein Belegarzt m
it vollem

 ver- 
tragsärztlichen Versorgungsauftrag angerechnet w

erden kann. D
ie fachlichen Erw

ägungen 
des Leistungsgruppen-Ausschusses w

urden bei dieser Anpassung berücksichtigt. 

 

4 
§ 135f 

- 
Folgeänderung zur Änderung von § 135d 
Abs. 3 S. 3 SG

B V (Streichung 
Ü

bergangsregelung) 
- 

Anpassung G
eltung M

VH
Z auch für LG

, die 
nach §6a KH

G
 als zugew

iesen gelten 
- 

Folgeanpassung Fristen 

 

5 
§ 136a 

Verw
eisanpassung hebam

m
engeleitete 

Kreißsäle 
 

6 
§ 136c 

Spezialisierung O
nkochirurgie: Abw

eichung 
von gesetzlich vorgegebener Prozentzahl für 

D
ie D

G
H

N
O

-KH
C

 spricht sich dafür aus, für das onkologische C
apping m

it 
einem

 C
luster an D

iagnosen zu arbeiten, die sich aus der D
efinition der 



N
r im

 
Entw

. 
Vor-
schrift 

Stichw
ort 

Stellungnahm
e 

bestim
m

te Indikationsbereiche durch G
-BA-

Beschluss 
Prim

ärfälle für das Zertifikat Kopf-H
als-Tum

or-Zentrum
 der D

t. 
Krebsgesellschaft ergibt. D

ieses bildet typische Erkrankungsfälle für die 
H

N
O

-H
eilkunde ab. 

W
ie vorgesehen soll das M

aß der Perzentile den neuen R
egelungen folgen:   

15%
 als vorgesehener W

ert, der aber zum
 Erhalt der Versorgungssicherheit 

nach Festlegung durch den G
-BA m

odifizierbar sein soll.  

7 
§ 221 

Streichung LKK-Anteil an der Finanzierung des 
Transform

ationsfonds 
 

8 
§ 271 

Anpassung von M
indestreserve und O

bergrenze 
der Liquiditätsreserve im

 G
esundheitsfonds 

 

9 
§ 275a 

- 
Streichung eines Satzes zur Prüfung der 
PpU

G
V 

- 
Anpassung Fristen für LG

-Prüfaufträge an 
M

D
 und Abschluss 

- 
Strukturprüfung: Korrektur der Bezeichnung 
des Verw

altungsverfahrens 

 

10 
§ 278 

Streichung Fehlverw
eis für Berichte M

D
 an M

D
 

Bund 
 

11 
§ 283 

R
egelungen zur einheitlichen digitalen 

U
m

setzung von R
ichtlinien durch M

D
 Bund 

 

12 
 

§ 427 
Anpassung des D

atum
s zur Vorlage des ersten 

Evaluierungsberichts 
 

13 
Anlage 1 

Austausch Anlage 1 m
it folgenden 

Anpassungen: 
- 

Folgeanpassungen zur Vereinheitlichung 
R

egelungen zu 
Kooperationsm

öglichkeiten von 
Fachkrankenhäusern 

     



N
r im

 
Entw

. 
Vor-
schrift 

Stichw
ort 

Stellungnahm
e 

- 
Streichung Verw

eis auf Einbeziehung 
Erfüllung PpU

G
V 

- 
R

edaktionelle Anpassung Verw
eise und 

D
aten G

-BA R
ichtlinien 

- 
LG

 1 Anpassung M
indestanforderungen 

Endoskopie 
- 

LG
 2 Anpassung Q

ualitätskriterien 
Versorgung Kinder und Jugendliche 

- 
Streichung der LG

 3  
- 

LG
 6 Anpassung bei Erbringung 

verw
andter LG

 
- 

LG
 7 Anpassung bei Erbringung 

verw
andter LG

 
- 

LG
 10 Anpassung bei Erbringung 

verw
andter LG

 
- 

LG
 11 Anpassung bei Erbringung 

verw
andter LG

 
- 

LG
 12 Anpassung bei Erbringung 

verw
andter LG

 
- 

LG
 14 Anpassung bei der personellen 

Ausstattung 
Streichung der LG

 16  
- 

LG
 19 Anpassung bei Erbringung 

verw
andter LG

 
- 

LG
 20 Anpassung bei Erbringung 

verw
andter LG

  
- 

LG
 24 Anpassung bei der personellen 

Ausstattung 
- 

LG
 27 Anpassungen der sachlichen 

Ausstattung sow
ie eines Verw

eises in 
den sonstigen Struktur- und 
Prozessvoraussetzungen  

                 Spezielle C
hirurgie bei Kindern- und Jugendlichen siehe Seite 82,  

D
ie Leistungsgruppe 16 Spezielle Kinder- und Jugendchirurgie w

ird gestrichen. U
m

 die G
e- 

sam
tsystem

atik zu erhalten, bleibt die Ziffer 16 erhalten, die Leistungsgruppe ansonsten 
als „nicht belegt“ bezeichnet. 

 In Bezug auf die Kinder- & Jugendchirurgie m
uss auch langfristig 

sichergestellt sein, dass Kinder- & Jugendliche m
it einer für das 

Fachgebiete H
N

O
 relevanten Erkrankung auch in dieser Leistungsgruppe 

H
N

O
 versorgt w

erden können. 
  



N
r im

 
Entw

. 
Vor-
schrift 

Stichw
ort 

Stellungnahm
e 

- 
LG

 29 Anpassung bei Erbringung 
verw

andter LG
 

- 
LG

 31 Anpassung bei Erbringung 
verw

andter LG
 

- 
LG

 32 Anpassung bei Erbringung 
verw

andter LG
 sow

ie bei der personellen 
Ausstattung 

- 
LG

 33 Anpassung bei Erbringung 
verw

andter LG
 sow

ie bei der personellen 
Ausstattung 

- 
LG

 34 Anpassung bei Erbringung 
verw

andter LG
 

- 
LG

 36 Anpassung der sachlichen 
Ausstattung 

- 
LG

 37 Anpassung der sachlichen 
Ausstattung 

- 
LG

 38 Anpassung bei Erbringung 
verw

andter LG
 

- 
LG

 39 Anpassung bei Erbringung 
verw

andter LG
 

- 
LG

 40 Anpassung bei Erbringung 
verw

andter LG
 

- 
Streichung der LG

 47  
- 

LG
 52 A

npassung der sachlichen 
A

usstattung 
- 

LG
 53 Anpassung der Erbringung 

verw
andter LG

 sow
ie sachlicher und 

personeller Ausstattung 
- 

LG
 54 Anpassung bei Erbringung 

verw
andter LG

 
- 

LG
 56 Anpassung bei Erbringung 

verw
andter LG

 und der personellen 
Ausstattung 

            Zu LG
 50 und LG

 51 
W

arum
 w

urde als Q
ualifikation in der LG

 50 zw
ar die ZW

B Allergologie aber 
nicht die ZW

B plastisch-ästhetische O
Ps w

ie vorgeschlagen aufgenom
m

en? 
D

a das Fach etliche andere Zusatzw
eiterbildungen beinhaltet, sollten die 

ZW
B plastische und ästhetische O

perationen, die ZW
B Schlafm

edizin und 
die ZW

B m
edikam

entöse Tum
ortherapie als A

usw
ahlkriterium

 genannt 
w

erden.  
  



N
r im

 
Entw

. 
Vor-
schrift 

Stichw
ort 

Stellungnahm
e 

- 
LG

 58 Anpassung bei Erbringung 
verw

andter LG
 

- 
LG

 59 Anpassung bei Erbringung 
verw

andter LG
 

- 
Streichung LG

 65 
  

 
 

 
A

rt. 2: Ä
nderung des K

rankenhausfinanzierungsgesetzes 
1  

§ 2a 
R

edaktionelle Anpassung (Verschiebung Satz 2 
in Folgeabsatz) 

 

2 
§ 6a 

- 
Ergänzung, dass auch nach § 108 N

um
m

er 4 
SG

B V zugelassene Krankenhäuser die 
Q

ualitätskriterien erfüllen m
üssen 

- 
Ü

bergangsregelung für Länder, die bis zum
 

31.12.2024 Leistungsgruppen zugew
iesen 

haben 
- 

Anpassung der Ausnahm
e für die Zuw

eisung 
von Leistungsgruppen trotz N

ichterfüllung der 
Q

ualitätskriterien 
- 

Anpassung der Fristen zur M
eldung der 

zugew
iesenen Leistungsgruppen an InEK 

 

3 
§ 6b 

Anpassung der Frist zur M
eldung der 

zugew
iesenen Koordinierungs- und 

Vernetzungsaufgaben an InEK 

 

4 
§ 12b 

- 
U

m
stellung der Finanzierung des KH

TF 
(Bundesm

ittel statt G
KV-M

ittel) 
- 

Streichung der Antragsfrist 
- 

Streichung der Verpflichtung, die Prüfung 
des Insolvenzrisikos nachzuw

eisen. 

 



N
r im

 
Entw

. 
Vor-
schrift 

Stichw
ort 

Stellungnahm
e 

- 
Schaffung eines Sonderzuw

endungsrechts 
ggü. der BH

O
 

- 
Streichung der Vorschriften im

 
Zusam

m
enhang m

it der Beteiligung der PKV 
an der Finanzierung 

- 
R

egelung der R
ückführung nicht verw

endeter 
M

ittel an den Bund 

5  
§ 17b 

Anpassung Fristen für Evaluation 
Vorhaltevergütung durch Verschiebung der 
Vorhaltevergütung um

 ein Jahr  

 

6 
§ 37 

Erm
ittlung Vorhaltevergütung: 
- 

Anpassungen Fristen für Verschiebung 
der Einführung der Vorhaltevergütung 

- 
Ü

bergangsregelung zur 
Berücksichtigung der bis zum

 
31.12.2024 nach Landesrecht 
zugew

iesenen Leistungsgruppen  
- 

Anpassungen Fristen für freiw
illige 

Inform
ation über Vorhaltevolum

ina in den 
Jahren 2026 und 2027 

 

7 
§ 38 

Zuschläge Koordinierungs- und 
Vernetzungsaufgaben und spezielle Vorhaltung 
von H

ochschulkliniken: 
Anpassungen Fristen aufgrund von 
Verschiebung der Einführung der 
Vorhaltevergütung 

 

8 
§ 39 

Förderbeträge Pädiatrie, G
eburtshilfe, Stroke 

U
nit, Spezielle Traum

atologie, Intensivm
edizin: 

 



N
r im

 
Entw

. 
Vor-
schrift 

Stichw
ort 

Stellungnahm
e 

Anpassungen Fristen aufgrund von 
Verschiebung der Einführung der 
Vorhaltevergütung 

9 
§ 40 

Spezialisierung O
nkochirurgie: 

- 
Anpassungen Fristen aufgrund von 
Verschiebung der Einführung der 
Vorhaltevergütung 

- 
Berücksichtigung von durch den G

-BA 
festgelegten niedrigeren Prozentzahlen 
und Aktualisierung der entsprechenden 
Listen  

 

 
 

 
A

rt. 3: Ä
nderung des K

rankenhausentgeltgesetzes 
1 

§ 3 
- 

Anpassungen Fristen aufgrund von 
Verschiebung der Einführung der 
Vorhaltevergütung - 

- 
Vorhaltebudget greift erst ab 2028 (statt 
2027) 

 

2 
§ 4 

- 
Anpassungen Fristen aufgrund von 
Verschiebung der Einführung der 
Vorhaltevergütung bei  
• 

Vereinbarung Erlösbudget 
• 

Fixkostendegressionsabschlag 

 

3 
§ 5 

- 
Verlängerung der Zuschläge Pädiatrie und 
G

eburtshilfe um
 ein Jahr als Folgeänderung 

aus Verschiebung der Einführung der 
Vorhaltevergütung 

- 
R

edaktionelle Korrektur bzgl. der Erhebung 
des Zuschlags für die Pädiatrie 

 

4 
§ 6b 

Erm
ittlung Vorhaltebudget: 

 



N
r im

 
Entw

. 
Vor-
schrift 

Stichw
ort 

Stellungnahm
e 

- 
Anpassungen Fristen aufgrund von 
Verschiebung der Einführung der 
Vorhaltevergütung 

- 
Klarstellung - Vorhaltebudget nur für auf 
der G

rundlage von bundeseinheitlichen 
Bew

ertungsrelationen vergütete 
Krankenhausfälle 

- 
Ü

bergangsregelung für Berücksichtigung 
der bis zum

 31.12.2024 nach 
Landesrecht zugew

iesenen 
Leistungsgruppen  

5 
§ 7 

Anpassungen Fristen aufgrund von 
Verschiebung der Einführung der 
Vorhaltevergütung für Abrechnung der Entgelte 

 

6 
§ 8 

- 
Anpassungen Fristen aufgrund von 
Verschiebung der Einführung der 
Vorhaltevergütung für die Berechnung der 
Entgelte 

- 
Ü

bergangsregelung für Berücksichtigung 
der bis zum

 31.12.2024 nach Landesrecht 
zugew

iesenen Leistungsgruppen bei 
Abrechnungsverboten  

 

7 
§ 9 

- 
Erhöhung der N

otfallzuschläge ab 2028 als 
Folgeänderung zur verschobenen 
Einführung der Vorhaltevergütung  

- 
R

edaktionelle Folgeänderungen zu 
Anpassungen zur W

eiterentw
icklung des 

O
rientierungsw

erts 

 

8 
§ 10 

O
rientierungsw

ert: 
 



N
r im

 
Entw

. 
Vor-
schrift 

Stichw
ort 

Stellungnahm
e 

Anpassung Berichtszeitraum
, Klarstellung Kreis 

zur Ü
berm

ittlung verpflichteter Krankenhäuser, 
Erm

öglichung der Subdelegation der 
Verordnungserm

ächtigung zur 
W

eiterentw
icklung des O

rientierungsw
erts durch 

BM
G

 auf Statistisches Bundesam
t 

9 
§ 21 

- 
Anpassungen Fristen aufgrund von 
Verschiebung der Einführung der 
Vorhaltevergütung für die 
D

atenüberm
ittlung 

- 
Folgeänderung zur Änderung von § 135d 
Abs. 3 S. 3 SG

B V (Streichung 
Ü

bergangsregelung) 
- 

R
egelung zur um

fassenden N
utzung von 

D
aten für die zum

 Zw
ecke der Erm

ittlung 
des Abschlags erforderlichen Schätzung 
der Anzahl der Pflegevollkräfte oder 
ärztlichen Vollkräfte  

 

 
 

 
A

rt. 4 Ä
nderung der K

rankenhaustransform
ationsfonds-Verordnung 

1 
§ 2 

R
ed. Folgeänderung zu Änderung in § 12b KH

G
 

 

2 
§ 3 

R
ed. Folgeänderung zu Änderung in § 12b KH

G
 

und Klarstellung  
 

3 
§ 4 

Streichung der R
egelung zur Antragsfrist 

aufgrund Änderung in § 12b KH
G

, w
eitere 

Folgeänderungen zu Änderungen in § 12b KH
G

 
sow

ie M
aßgaben des BR

 

 

4 
§ 5 

Streichung R
egelung für Beteiligung PKV 

 

5 
§ 6 

Streichung R
egelungen für Beteiligung PKV 

 



N
r im

 
Entw

. 
Vor-
schrift 

Stichw
ort 

Stellungnahm
e 

6 
§ 7 

- 
Änderung der R

ückforderungsvorschrift von 
„kann“-R

egelung zu „soll“-R
egelung  

- 
Streichung R

egelung für Beteiligung PKV 
- 

Streichung von Absatz 8, der nach 
M

aßgabe BR
 anderw

eitige Verw
endung 

von nicht verausgabten Förderm
itteln 

erm
öglichte. 

 

7 
§ 8 

Erm
öglichung der Aktualisierung der 

Förderrichtlinie 
 

 
 

 
A

rt. 5 Ä
nderung des G

esetzes gegen W
ettbew

erbsbeschränkungen 
1 

§ 186a 
Anpassung der Ausnahm

e von der 
Fusionskontrolle für 
Krankenhauszusam

m
enschlüsse, die zur 

Verbesserung der Versorgung erforderlich sind 
(zuvor in § 187 Abs. 10 geregelt) 

 

2 und 
3 

§ 187 
R

edaktionelle Anpassung in § 187 Abs. 9 sow
ie 

redaktionelle Folgeänderung zur Einfügung 
eines neuen § 186a  

 

 
 

 
A

rt. 6 Ä
nderung der B

undespflegesatzverordnung 
 

§ 9 
R

edaktionelle Folgeänderungen zu 
Anpassungen zur W

eiterentw
icklung des 

O
rientierungsw

erts  

 

 
 

 
A

rt. 7 Inkrafttreten 
 

Erfüllung
s-aufw

and 

 
 

 
G

gf. 
w

eitere 
 

 



N
r im

 
Entw

. 
Vor-
schrift 

Stichw
ort 

Stellungnahm
e 

Anm
erku

ngen 
   


